
Intervention 
- Leitlinien zum Vorgehen im (Verdachts-)Fall

Was liegt vor? Meldung & Situationsbeschreibung
an z.B. (selbst-) gewählte Vertrauensperson, PsG-Ansprechperson,
Vorstand, Abteilungsleitung

Bewertung von Verdacht & Gefährdung
- idealerweise durch zwei interne (Vertrauens-) Personen
- ggfs. Kontaktaufnahme zu einer Fachberatungsstelle

Beratung durch 
Beratungsstellen möglich 
oder PSG Team  
BSJ Quellcode:

Verdachtsklärung
vager Verdacht 
- merkwürdiges oder

grenzverletzendes
Verhalten

- Gerücht

begründeter Verdacht
- Bericht der betroffenen Person

erheblicher Verdacht
- beobachteter

Missbrauch

Sofortmaßnahmen 
grundsätzlich Ruhe bewahren & durchdacht Handeln

- Beobachten
- grenzverletzendes

Verhalten unterbinden
- ggfs. Gespräche

führen

- ruhig & zugewandt zuhören
- ohne Detailfragen
- sachliches Bild der Situation

verschaffen
- Unterstützung sicherstellen

- ggfs. ruhig & zügig den
Missbrauch stoppen

- vorläufige Sicherheit
des Opfers gewähr-
leisten

- ggfs. Eltern informieren

Unbegründeter Verdacht
- Gerüchte ausräumen
- vollständige Rehabilitation der

beschuldigten Person
- Dokumentation aufbewahren

Vorstand/Leitung einschalten
so viele wie nötig,  

so wenige wie möglich

Krisenteam aktivieren
- Leitung, interne Ansprech- oder Vertrauensperson, weitere Verantwortliche je nach Sachlage
- Krisenteam berät & koordiniert alle weiteren Maßnahmen mit Unterstützung einer

Fachberatungsstelle
- Leitung ist verantwortlich für die weiteren Schritte

Maßnahmen zum Schutz 
der betroffenen Person Umgang mit Beschuldigtem Beratung & Information 

weiterer Beteiligter

Reflexion des Vorgehens & (Weiter-) Entwicklung des eigenen Schutzkonzeptes
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